Wahlprüfsteine des VPP zur Bundestagswahl 2013
Psychotherapeutische Versorgung

1. Alle Gesundheitsreporte der Krankenkassen zeigen einen deutlichen Anstieg psychischer Erkrankungen mit erheblichen Folgekosten, z.B. spricht die Techniker Krankenkasse in ihrem Gesundheitsreport 2012 gar von „der Fortsetzung eines Trends“ und bilanziert, dass die Diagnose von psychischen Störungen bei Männern und Frauen 2011 zu Krankschreibungen von durchschnittlich 41 beziehungsweise 38 Tagen führte. Daher ist der Erhalt der Psychotherapie in der Regelversorgung der GKV unerlässlich. Laut einer Studie der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) aus dem Jahr 2011 beträgt jedoch die durchschnittliche Wartezeit auf ein erstes probatorisches Gespräch bei einem Psychotherapeuten drei Monate – bis zum Therapiebeginn können nochmals Monate vergehen. Dies ist ein Hinweis auf die Unterversorgung mit ambulanter Psychotherapie in Deutschland. Die angebliche Überversorgung ist ein Artefakt. Grundlage der Bedarfserhebung war die tatsächliche Zahl der rechtskräftigen Zulassungen am 31.8.1999. Die vor dem Psychotherapeutengesetz bestehende Unterversorgung wurde damit fest- und fortgeschrieben.

Frage: Halten Sie die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland für ausreichend? Wenn nein, was gedenken Sie gegen die Unterversorgung zu tun? 

2. Viele scheinbar rein somatische Erkrankungen haben eine psychosomatische Komponente. Es ist daher wichtig, im Allgemeinkrankenhaus psychotherapeutische Angebote institutionell besser zu verankern, das heißt einen psychotherapeutischen Konsiliardienst einzurichten.

Frage: Stimmen Sie dieser Auffassung zu? Wenn ja, wie könnte Ihrer Vorstellung nach diese Implementierung erreicht werden? 

3. Das Psychotherapeutengesetz hat in seinen sozialrechtlichen Bestimmungen dazu geführt, dass nur einige wenige Psychotherapieverfahren, die sog. Richtlinienverfahren, in der Versorgung GKV-Versicherter zum Einsatz kommen. Dieses Vorgehen ist im internationalen Vergleich einzigartig und nicht wissenschaftlich basiert.
Frage: Was gedenken Sie zur Wiederherstellung der Therapievielfalt zu tun? Würden Sie die Forderung unterstützen, dass alle an deutschen Hochschulen gelehrten Psychotherapieverfahren (z.B. wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie, Gestalt- und Systemische Therapie, Psychodrama, Körperpsychotherapie) sozialrechtlich  zugelassen werden? 

4. Die EU-Richtlinien zur Aufnahme vulnerabler Flüchtlingsgruppen schreiben vor, dass beispielsweise Minderjährige oder Folteropfer ein Recht auf Behandlung haben. Die spezialisierten Einrichtungen in Deutschland sind überlastet, in der Regelversorgung finden die meisten dieser Patienten keinen Platz. Bereits an der Frage der Dolmetscherkosten scheitert die Behandlung.

Frage: Was haben Sie konkret vor, damit diese Richtlinie nicht nur auf dem Papier steht, sondern sich in veränderten Strukturen niederschlägt? Wie wollen Sie sich  dafür einsetzen, dass die Regelversorgung ihrer Aufgabe überhaupt gerecht werden  kann (Bsp.: Verankerung der Dolmetschereinsätze als Krankenkassenleistung durch den G-BA, Förderung von Fortbildung und Verankerung des Themas in den  Ausbildungen etc.)? 

Psychotherapieausbildung

1. Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) müssen eine praktische Tätigkeit im Umfang von 1.800 Stunden in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken erbringen. Die Vergütung dafür ist bisher nicht geregelt, so dass viele Arbeitgeber nur unbezahlte Arbeitsplätze, sog. „Praktikantenplätze“, vergeben auf denen die PiA in die reguläre Patientenversorgung eingebunden werden. Das ist für Menschen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium der Psychologie ein entwürdigender und unhaltbarer Zustand.

Frage: Wie stehen Sie zur Vergütung der PiA während der praktischen Tätigkeit und  wie wollen Sie sich für das Ziel einer dem akademischen Abschluss adäquaten Vergütung für Psychotherapeuten in Ausbildung einsetzen? 

2. Psychologische Psychotherapeuten haben das gleiche Ausbildungsniveau wie Fachärzte; sie sind ihnen in einer Reihe von Gesetzen in Bezug auf die Aufgabenstellungen gleichgestellt.

Frage: Teilen Sie unsere Auffassung, dass Psychologische Psychotherapeuten nach  TVöD Entgeltgruppe 15 eingruppiert werden sollen und Psychotherapeuten in  Ausbildung in der Zeit der praktischen Tätigkeit nach TVöD Entgeltgruppe 13? 

3. Die verantwortungsvolle Ausübung von wissenschaftlich begründeter Psychotherapie erfordert als Grundlage eine grundständige wissenschaftliche Ausbildung in der Wissenschaft Psychologie

Frage: Wie stehen Sie zum fünfjährigen Studium (Diplom/Master of Science) als Zugangsvoraussetzung für die Psychotherapie-Ausbildung und wollen Sie sich für diesen Maßstab als Zugangsvoraussetzung einsetzen? 

